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Art. 11 NÖ VABVNWEBB
 NÖ VABVNWEBB - Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Niederösterreich und Wien zur

Errichtung und zum Betrieb eines Biosphärenpark Wienerwald

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Diese Vereinbarung wird in zwei Urschriften ausgefertigt. Je eine Urschrift wird beim Amt der Niederösterreichischen

Landesregierung sowie beim Magistrat der Stadt Wien als Amt der Wiener Landesregierung hinterlegt. An diese Stellen

sind auch alle die Vereinbarung betreffenden Erklärungen und Mitteilungen schriftlich zu richten.

In Kraft seit 17.11.2006 bis 31.12.9999
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